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Betrifft: Stellungna h me zum Vorschlae für Ä nderu nsen von WThek.orf.at

Sehr geehrte Da me n und Herren I

Mit Veröffentlichung vom 19 09.2012 hat der ORF gemãß 5 6a ORF-G einen Vorschlag

für Änderungen des OnlÌne- Angebots TWhek.orf.at veröffentlicht- Die Frist zur

Stellungnahme im Slnne des 5 6 a Abs 2 hat der ORF mit 07.1't 2012 festgelegt'

Die SevenOne Medìa Austria GmbH (SevenOne Media) ist eine österreichische

Konzerngesellschaft des ProSiebenSatL - Konzerns. 5ie ist Alleingesellschafterln der

in österreich zugelassenen W-Veranstalter Pro5ieben AustrÍa und PULS4- Darüber

hinaus vermarktet sle die TV-Werbezeiten von weiteren Fernsehprogrammen in

ôsterrelch,

Au ßerdem verma rktet sie a ls SevenOnelnteractive nicht nur die

programmbegleitenden Websieiten der TV-Programme und deren Abrufdienste'

sondern auch das Bewegtbild-lnventar von anderen Video-Plattformen und externen

Medienunternehmen.

Die SevenOne Media und ìhre Tochtergesellschaften sind daher von den geplanten

Änderungen des Online-Angebots TWhek orf.at (in der Folge nur,,W-Thek" genannt)

unmittelbar betroffen.
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Sie gibt daher zu dem veröffentlichten VorschJag fúr Änderungen der W-Thek

folge nde

STELLUNGNAHME

ab

1. VorbemerkunB:

Grundlage des Vorschlages des ORF ìst das ,,genehmigte" Angebotskonzept vom

I2.0I.2O12 und die Annahme, dass im Rahmen der ,,bloßen Vermarktung des

bestehenden Angebots der W-Thek" ein neues Angebotskonzept nicht ausgearbeitet

werden muss und daher das geltende Angebotskonzept in diesem Zusammenhang

nur adaptÍert wird. Abgesehen davon, dass die SystematÍk des ORF-G auch für jene

Fälle, in denen ein,,neues Angebot" nicht im wörtlichen SÍnn, aber aufgrund der

gesetzlichen Lega ldefinition vorliegt, die Vorlage eines Ange botskonzepts

vorschreibt, lässt der ORF den zentralen w¡rtschaftlichen Aspekt der vorgesch)agenen

Anderungen unerwähnt:

Mit dem vorìiegenden Vorschlag für (auch inhaltliche) Änderungen der TV-Thek

versucht der ORF in Wahrheit, den Antrag auf zusätzliche Vermarktung durch

zusätzliche lnhalte und damit einen angebiich gesteigerten ,,öifentlich rechtlichen

Mehrwert sowohl im inhaltlichen als auch im technischen Bereich" zu rechtfertigen.

DÌe Bereìtstellu ng von kom merzieller Komm u nìkation soll ,,die f ina nziellen

Rahmenbedingu ngen für d ie Stä rku ng des Pu blic-Va lue im Abrufdle nst

gewährleisten". Das würde allerdings bedeuten, dass die zum Úberwiegenden Teil

aus Gebühren finanzierten lnhalte, die er in den Fernsehprogrammen bereits

ausgestrahlt hat, ein weiteres Mal kapitalisiert wíirden Die durch die Gebühren

bewirkte und angesichts der mangelhaften Auftragserfüllung durch den ORF

zumindest zum Teil fragwürdige Verzerrung des Wettbewerbs im Fernsehen wird

dadurch auf einen we¡teren Markt, auf dem die auf die Werbeerlöse angewiesenen

privaten M itbewerber Entwickl u ngscha ncen hätte n, a usgeweitet

Dass das Vor-, Zwischen- und Nachschalten von Werbespots - im Ubrigen in einer

lntensität, die im Fernsehen aufgrund der Beschränkungen bei der

Unterbrecherwerbung jedenfalls nicht zulässig wäre - nìcht zur Erfüllung der

sozialen, demokratischen u nd ku lturellen Bed ürfnÍsse n der öste rreichische n

Bevöìkerung zur wirksamen Erbringung des öffentlÍch-rechtlichen Kernauftrags

beiträgt, ist offensichttich. Das hat zur Folge, dass jede noch so kleine negative
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Auswirkung auf die Wettbewerbssítuation dazu führen muss, dass das,,neue

Angebot" von der Regulierungsbehörde nÍcht genehmigt werden kann.

Der ORF versucht daher einerseits, diese negativen Wettbewerbsauswirkungen als

vernachlàssigbar darzustellen, indem er von einer unzutreffenden Definition der

betroffenen Märkte und überdies von unrealistisch niedrigen Erlöserwartungen

ausgeht. Dabei geht der ORF erkennbar von Überholten Marktdaten aus.

Andererseits rechtfertigt der ORF allfällige negative Auswirkungen mit den angeblich

positiven Effekten der ,,erheblichen Angebotserweiteru ng und

Qualitätsverbesserung", die erst durch die Vermarktung der TV-Thek ermöglichl

werden (Beilage A, letzter Absatz).

Eine ,,Aufrechnung" von (positiven) Beiträgen des einen Angebots zur wirksamen

Erbringung des öffentlich rechtlichen Kernauftrags mit negatìven Auswirkungen des

anderen Angebots auf die Wettbewerbssituation ist allerdings nÍcht zulässig. Der

Versuch muss daher scheitern.

l.L Finanzieru ngserfordernisse sind nÏcht Gegenstand des Verfahrens

Ob ein neues Angebot (nämlich die nochmalige, kommerzìelle Verwertung von

hauptsächlich durch Gebühren finanzierten lnhalten) erforderlich ist, um ein

anderes neues Angebot (sei es auch die,,Erweiterung" eines bestehenden

Angebots) überhaupt finanzieren zu können, Íst keines der in 5 5b ORF-G

gena n n ten Be u rteilungskriterien und da her für das

Auftragsvorprüfungsverfahren irrelevant.

1-2 Kommerzietle Kommunikation führt zu einem,,neuen Angebot"

Der ORF weist zu Recht daraufhin, dass es ihm grundsátzìich gestattet ist, in

bestehenden Online-Angeboten und somlt auch in dem gemäß 5 4e ORF-G

bereitgestellten Online-Angebot Werbung zu betreiben. Es íst jedoch gemäß 5 4

Abs.5 QRF-G zu prüfen, ob eine solche veränderung des im Sinne des 5 4e

bereitgestellten Online-Angebots dazu führt, dass sich das Angebot wesentlich

vom bestehenden Angebot unterscheidet, was zut Folge hat, dass eìn

Auftragsvorprüfungsverfahren durchzuführen ist. Dadurch, dass der ORF auch

und vor allem beabsichtigt, Video-Advertising (Bewegtbildwerbung) anzubieten,

wird sìch das Angebot wesentlich vom Status Quo unterscheiden, sodass eine

Auftragsvorpri.ifung über diese Veränderung gemäß I 4 e Abs 5 iVm 5 6 ORF-G

zwinge nd e rforderlich ist.
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1.3 lnhaltliche Änderungen gehen über die Grenzen des 5 4e ORF-G hinaus - auch

das ist eÌn,,neues Angebot"

Unabhängig von der Vermarktung plant der ORF nach eigenen Angaben

inhaltliche und technische Anderungen. Technische Anderungen nur dann im
Sinne des 5 6 ORF-G von Bedeutung für dÍe Beurteilung ob eine wesentlìche

Unterscheidung vorliegt, wenn sÍe eine Auswirkung auf die Form ihrer

technÍschen Nutzbarkeit und ihres (technischen) Zugangs" haben oder haben

können. Die SevenOne Media geht davon aus, dass alle in Punkt 2.1 2.

beschriebenen technischen Änderungen fùr das Auftragsvorprüfungsverfahren

irrelevant sind und - sofern es sich nìcht überhaupt um bloß geringfúgige

Änderungen handelt - durch das modifizierte Angebotskonzept abgedeckt sind;

der VöP geht darauf daher nlcht näher ein.

Demgegenüber betreffen die Bereitsteliung von lnhalten, die nicht vom ORF

selbst oder in seinem Auftrag, sei es auch im Zusammenhang mlt Dritten,

hergestellt worden sind (Kaufprogramm) und eine Verlängerung der Abrufbarkeit

von derzeit maximal 7 Tagen auf maximal 30 Tage gerade jene Beschränkungen,

die der Gesetzgeber im Lichte des europãischen Beihilferechts in 5 4e Abs.4 ORF-

G vorgenommen hat Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass eine Änderung

eines bestehenden Angebotes in gerade jenen Punkten, in denen der

Gesetzgeber a us wettbewerbspolÌtischen Ùberlegungen Einschrä nkungen

vorgenomrnen hat, eine wesentliche Änderung im Sinne des 5 6 Abs 1' Z 2
darstellt, sodass sie - weil es sÌch zwangsläufig um ,,weitere Onlíne-Angebote"

im Sinne des 5 4f ORF-G handelt - einer gesonderten Auftragsvorprüfung

unterzogen werden müssen.

2. 7um Vorschlag für inhaltliche Änderungen

2.I Merktdef¡n¡t¡on

Die allfäJligen Auswirkungen der geplanten Anderungen sind auf den jeweils

betroffenen Märkten zu überprûfen. Hinsichtlich der inhaltlichen Ausweitungen

ist - wie auch in BeÌlage A dargestellt-grundsätzlich der,,Sehermarkt für audio-

visuelle Online-lnhalte" betroffen. Es ist aber eine zusätzliche Einschränkung

erforderlich. Denn ín der auch Ín Beilage A zitierten EntscheÍdung der

Kommissiont hat d ie Komm issio n die Auswirkunge n einer gepla nte n

gemeinsamen online-Plattform geprüft und ist zu dem Ergebnis gelangt, dass aus

Zuschauersicht onlîne a brufbare professione lle La ngfo rm-lnha f te getre nnt von
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online ab ruf ba re n Kurzform-lnhalten (kurze professÍone f le clips oder
nutzergenerierte Kurzinhalte) zu betrachten sind. Die vom ORF auch in

öffentlÍchen Àußerungen seiner vertreter immer wieder in den Vordergrund
gestellten angeblichen großen MÍtbewerber (YouTube, facebook und andere
sozÍale Netzwerke) sind daher nach Ansicht der Kommission nicht Teil desselben
Ma rktes.

Direkte Mitbewerber sind vielmehr die auch in österreich empfangbaren Online-
lnhalte anderer Fernsehveranstalter und die von diesen angebotenen Video on

Demand (VoD) oder Streaming Angebote sowie VoD-Plattformen, die
professionell gestaltete lnhalte anbieten, also gerade dÍe Angebote, die unter
anderem von der SevenOneMedia und ihren Tochtergesellschaften angeboten
und/oder verma rktet werden.

2.2 Marktstellung der TV-Thek

Auf diesem Markt für professionelle Online-Videos ist die W-Thek bererts jetzt
mit großem Abstand Marktführer. Nach den eigenen Angaben des ORF werden
durchschnittlich etwa I2,2 Mo Vrdeoabrufe pro Monat vorgenommen. Das

SevenOneMedia lnteractive Network als größtes privates Netzwerk und

nächstgrößter Mitbewerber, verzeichnet demgegenuber bloß etwa die Hälfte,

nâmlich etwa 6 Mio, Abrufe. ln dervom ORF übernornmenen Schätzung?sind mit
6,4 Mio Abrufen auch ausschließlrch Sportinhalte auf der Plattform Laolal.at
enthalten, die mit dem Angebot der WThek nicht oder nur in geringem Umfang

substituiert werden können. Wenn man diese weglässt, beträgt der N/arktabteil
der W Thek deutlìch über 30%

Wenn man außerdem die aktuelle Marktstudîe des Online Werbemarkts
österreichs 201.1, von Werbepla n ung.at zugru nde legt und Laola l-.at

unberücksichtigt lässt, ergibt sich ein zu erwartender Marktante¡l der W-Thek von

mehr als 4O%-z

2.3 Verstärkung der Marktposition der W-Thek zu erwarten

Die inhaltliche ErweÌterung der TVThek um weitere mît Gebühren finanzierte
Angebote von Kaufproduktionen und auch und vor allem die Moglichkert, die

lnhalte Jänger afs den im internatÍonalen Rechtehandel üblichen Zeitraum von

sìeben Tagen (,,seven day catch up period") bereÍtstellen zu können, wird die

' in Beilage A, 510 f FN14) zrtrerter l¿ledrenbericht
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Marktposition der WThek auf dem Sehermarkt und díe bereits im Fernsehmarkt

bestehende Wettbewerbsverzerrung Ím Online-Berelch weiter verstärken. Dies

umso mehr, weil eine Ausweitung des lnhattsangebots der WThek, die in
Rlchtung einer stärkeren Substitution von meist insbesondere im Bereìch der

Unterhalt breiteren Angeboten von Mitbewerbern geht, kritisch zu sehen ist.

Die SevenOneM Media ist daher der Ansicht, dass jedenfalls durch geeignete

Auflagen sichergestellt werden muss, dass die vom ORF angekündigte

Beschränkung auf FÌlme, die Ìn ORFeins oder ORF 2 ausgestrahlt worden sind,

und der Verzicht a uf fiktio na le Programm teile wie insbesondere US-

amerikanische Spieifilme und Serien eingehalten wird.

3 Zum Vorschlag auf Vermarktung des TWhek-Angebots

3.1 Allgemeines

D je TWhek verzeichnet nach Angaben des ORF derzeit monatlich durchschnittlÍch

L2,2 Mlo Videoabrufe Damit ist die TWhek das mit großem Abstand

me istgenutzte Abrufporta I in österreich

ln Zukunft müsste man nach den Angaben des ORF damit rechnen, dass man sich

bei einem Abruf von Sendungen, etwas auch der Nachrichtensendung Zi82 (die

länger als 10 Minuten dauert) mit Preroll-, midrolt- und Postrollspots konfrontiert

wird. Dass dies für den Nutzer eine Ín einem Angebot eines öffentlich^rechtlichen,

großteils gebührenfina nzìe rten Rundfunks u nzum u tba re Versch lech terung

gegenúber dem Status Quo darstellt, liegt auf der Hand-

Gleiches gilt für die ebenfalls geplante Einblendung von Werbespots in

Livestreams. Dìese bereits jetzt im Bereich von Sportübertragungen eingesetzte

Werbeform führt dazu, dass der User erst mit der durch das Abspielen des

Werbespots bedingten Verzögerung in die LiveÚbertragung eínsteigen kann- ln

diesem Fall ist es daher sogar mögtich, dass ein Seher für ihn wesentliche lnhalte

versäumt, weil er zunächst den Pre-Roll Spot abwarten musste.

Die etwas missverständliche Darstellung auf Seite 7 des Vorschlags bedeutet im

Ergebnls, dass ein Nutzer, der ìänger als LO Mìnuten das Angebot der WThek in

Anspruch nÍmmt und dabei nach 10 Minuten mehrere Beiträge öffnet, jedes Mal

(,,2x oder öfter") einen Pre-Roll Clip ausgespielt erhält. Beiträge mit einer Länge

von mehr als 10 Minuten sollen uberdles durch MÍd-Roll Clips unterbrochen

werden, was im Hlnblick auf das Verbot der Unterbrecherwerbung in 5 L5 ORF-G,

das zweifelsfreigiìt, wenn die Sendung im Fernsehen gezeigt wird, einen weiteren
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negatìven Effekt für den Zuschauer bedeutet. Die ln Bellage A, Seite 1'4

dargestellten,,Einschränkungen" verdienen daher diese Bezeichnung in Wahrheit

nich t.a

ìm übrigen ist insbesondere bei Livestreams die rechtliche ZulässigkeÍt von

Unte rbrecherwerbung insgesa mt zumìndest f ragwürd rg.

ln der derzeit bestehenden grafischen Gestaltung der Nutzungsoberfläche der

WThek ist für klassische Bannerwerbung wenig Platz. Wenn der ORF tatsächlich

,,alle anderen im Tarifwerk angebotenen Werbeformen" einbauen wi[], wird eine

starke Änderung des Aufbaus der Seite erforderlich sein. Für den Nutzer bedeutet

das zwangsläufig eine Verkieinerung der für redaktíonelle lnhalte verfügbaren

Flächen und daher eine Einschränkung des Nutzungskomforts.

3.2. Marktdefínition

Der ORF behauptet, dass die Vermarktung der TWhek einen Marktante¡l am

Markt für Online-Werbung von O,4%o bedeuten würde. Die AusfÚhrungen sind

alterdings wìdersprüchlich; denn der ORF geht dabei-gestützt auf dÍe Studie von

Werbeplanung.at - einerseits von einem Onlinewerbemarkt von EUR 195 Mio.

a us, der a llerdings la ut dieser Studie n ur TKP-Bruttobuch ungen sowie

Performance Kampagnen (netto) ausweist. ln Punkt 3.2. von Beilage A wird

basierend auf diesen Zahlen und einem ,,weiter definierten Onlinemarkt von EUR

410 Mio." ein Marktanteìl des ORF,at Netzwerks von 9o/o ausgewiesen, Der Markt

für Bewegbitdwerbung wird ebenfalls in Übereinstimmung mit der

Werbeplanung.at-Studie - fÜr 2011 mìt etwa EUR 30 Mio- angegeben-
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lnsgesamt sind daher die in Beilage A wiedergegebenen Marktanteilsdaten

rechnerisch nicht nachvollziehbar und daher wenig aussagekräftig-

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat sich bereits im Jahr 2008

ausführlich m¡t den verschiedenen Arten der Onlinewerbung auseinandergesetzt.s

Auch in einer weiteren Entscheidung6 hat dìe Kommission wesentliche Aspekte

des Onli nemarktes be leuchtet.

o 
Spors dio fanger als 30 spc srnd, enìsprechen nrch! den fAB stand¿rds hÎìp-:/^vwvJ iðb-au.Ltna aÎ/cligitale;rvrrtsch¿fi/la.b:si¡¡!Þlç9'visj-e-o-/

und rverden ¡m Onhne Bereich nrcht aôgobolen

s Entr.h"idung vom 1t,ol u oo8, COMP/M 473r'Gooole/double clrck, RZ ro íf
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3.2 t Der Markt für Online - Werbung

Zusammengefasst ist der Onlinewerbemarkt wie folgt strukturiert

Der klassischen Onlinewerbung wÍrd übticherweise alles zugeordnet, was auf BaÌs

eins Preise für Tausend Kontakte (TKP) abgerechnet wird, also im Wesentlichen

die klassische Bannerwerbung (DispJay) und auch Online-Bewegtbildwerbung. Der

Bereich des Performance Marketings erfasst demgegenüber alle Werbeformen,

die auf pay per click Abrechnung basleren sowie sogenannte,,affilrate-
Netzwerke". Lum Performance Marketing wÌrd üblicherweise auch die

Suchwortverma rktung (,,sea rch en gine M arketi ng") gezä hlt

Der Bereich der Online-Bewegbildwerbung hat sìch erst in den letzten Jahren in

Verbindung mit der starken Verbreitung von Breitband-lnternet Anschlüssen und

der damÌt verbundenen Möglichkeit, auch große Datenmengen abzurufen,

entwíckelt. Dieser Teil des Marktes ist daher, was objektive Messungen betrifft,

noch weniger entwickelt. Wãhrend die Reichweite von Webseiten, d¡e im Bereich

der TKP-basÌerenden Abrechnung ausschlaggebend ist, durch technrsche Mittef
gemessen werden kann,7 wlrd die genaue Zahl der Videoabrufe derzeit nicht

objektiv gemessen. Die Marktdaten beruhen daher zum Teil auf Eigenangaben der

Unternehmen und auf Aussagen von anderen Marktteilnehmern.

Es steht alferdings fest, dass der gesamte onlinemarkt einen ständig stark

steigenden Anteil am gesamten Werbevolumen einnimmt und diese Dynamik

ìnsbesondere für den Bereich der Online-Videos grlt. ln Deutschland haben sich

etwa zwìschen 2008 und 20L0 dle absoluten Bruttowerbeinvestitionen in
Bewegbildwerbung mehr als verfúnffacht und im Verglerch dazu Îm Jahr 2011

nochmals mehr als verdoppeJt8.

Im Bereich der Onlínebewegbiìdwerbung ist zusätzlich zwischen der sogenannten

lnstream-Werbung (der Spot wird vor, ìnnerhalb oder nach einem Livestream

oder einem Video on demand-Abruf gesendet) und ,,Ìn page-Werbung" (ein Video

wird innerhalb eines Banners auf einer Webseite nur beim Anklicken abgespielt)

unterschieden werden. Die Ertöse aus der Vermarktung von OnlÎne-Videos im

lnstream-Bereich haben sich seit dem ersten Halbjahr 2009 mehr als verzehnfacht

und stellen bereits den úberwiegenden Teìl der gesamten Onlineumsätze der

SevenOne Media dar.

7 Osierroichische WebanaLyse \mÍw,eewr aì
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Das Bundeskarteltamt ist in einer Entscheidung'i. Rahmen der sachlichen

Marktabgrenzung zu dem Ergebnis gelangt, dass herkömmliche Onlinewerbung

weit weniger mit Video-Onlinewerbung substÍtuÌerbar ist, als etwa

Fernsehwerbu ng.

Mit guten Gründen kann daher für jenen Bereich der geplanten Vermarktung, die

eine wesentliche Ãnderung des Angebots herbeiführt, von einer nahezu

ausschließl¡chen Auswirkung in dem Markt für BewegbíJdwerbung (im Kontext mit
professionellen Vrdeo-Angeboten) ausgegangen werden. Auch der Umstand, dass

der ORF aufgrund der Beschránkungen im 51-8 Abs.4 ORF-G beträchtliche Teile

der Angebote, die zum Gesamtmarkt der Onlinewerbung gerechnet werden, gar

nicht anbieten darf (Performance Marketing, Targetlng), spricht für eine

Beschrä nkung des Ma rktes.

3,3. Erlösprognose des ORF

Aus der S¡cht des VÖp und seiner Mitglieder sind die,,Hochrechnungen des ORF",

aus denen das UmsatzpotentÌal abgelertet wird, angesichts der aktuellen

M arktverhä ltnissen völlig unrea listisch ;

3.3.1. Das könnte daran liegen, dass der ORF die Prognoserechnungen offenbar

lange vor der tatsächlichen Einleitung des Verfahrens nach 5 6 ORF-G erstellt

worden sind Denn der ORF geht (auf S. 14 der Vorschläge) davon aus, dass im

Jahr 2AI2 bereits 12 Monate Vermarktung zur Verfügung stehen. Da sich gerade

der Markt für Bewegtbildwerbung gerade in dem so vernachlässigten Zeitraum

enorm dynamisch entwìckelt hat, sind die Zahlen des ORF zwat leichter

nachvollziehbar, aber gleichermaßen unbrauchbar.

3.3.2.Die Darstellung des ORF (in Beilage A) wonach Besucher mit einer

Nutzungsdauer unter 10 Minuten den Großteil der Fälle ausmachen, stimmt mit

dem vom O RF selbst angegebenen Verhä ltnÎs von Videoa bruf und

Nutzungsvorgängen (Visits) nicht überein. Das behauptete Verhältnis von 2,9 Mîo

Besuchern zu L2 Mio. Videoabrufen, also etwa 1-:4 (das bedeutet, dass eìn

durchschnìttlicher Nutzer während eines Nutzungsvorganges vier Beiträge öffnet)

lässt es angesichts der Struktur der auf der TVThek angebotenen Beiträge als

geradezu ausgeschlossen erscheinen, dass eìn Großteil der Visits 10 Minuten nicht

überschreitet. Damit erweÌst sich eine wesentlÍche Prãmisse der ,,Berechnungen"
des ORF als unzutreffend.
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3.3.3. Aber setbst wenn man die von dem ORF angegebenen Zahlen zugrunde legt,

ergeben sÌch deutlich höhere Nettoerlöse; Geht man beispielsweise davon aus,

dass deroRF tatsächlîch beijedem Visit nur l Video ausspieJt, also bloß 2,9 Mio.

Videos (20 Sekunden, TKP 80 EUR) mit einem durchschnittlichen Volumensrabatt

von etwa 25% (in diesem Fall wúrde der ORF seinen genannten

Onlinevideoumsatz mit bloß 10 Kunden machen) ergibt sich ein Nettoerlös von

etwa EUR 1,9 Mio. Selbst wenn man davon die Agenturprovision von 15 %o

abziehen würde, wãre der Erlös immer noch mehr als doppelt so hoch als vom

ORF ,,hochgerechnet". Hinzu kommt, dass durch díe inhaltliche Aufwertung der

TVThek zusätzliche vermarktbare Visits und Videodownloads zu erwarten sind, die

in dieser Schätzung noch nicht berúcksichtigt slnd.

3.3.3. Die SevenOne Media schätzt aufgrund des bisherìgen Nutzungsverhaltens

der TVThek und der ihrer eigenen Erfahrungen am Markt vielmehr davon, dass dre

Erlöse der TWhek bereits im ersten .lahr auf der Basis des von dem ORF

angegebenen Preisniveaus EUR 3 MÌo. überschreÍten wurden.

Die SevenOne Media wird direkt gegenüber der Bundeswettbewerbsbehörde

zusätzliche interne Daten offenlegen, um zu dokumentieren, dass die

Erlöserwartungen des ORF - zweifellos gezielt - deutlÎch unter den realen

Marktchancen líegen.

4. AusE{.iJlungen auf die Wettbewerbssituatio.n:

4.1. Mit den zu erwartenden Erlösen würde der ORF schlagartig einen Anteil am

Markt fúr Online lnstream Bewegbildwerbung von knapp 43% und damit eine

zweÌfellos marktdominante Stellung erlangen. Selbst wenn man mit den

Überlegungen des ORF davon ausgeht, dass eine Vermarktung der WThek eine

Verlagerung von Werbeausgaben zu Bewegbildwerbung bewirken wûrde, wäre damit

ausschließlich dem ORF gedient, weiI derzeît das bestehende lnventar gut

ausgeJastet ist.

4.2. Die Vermarktung von Bewegbifdwerbung ist ein stark wachsender dynamischer

Trend in der Onlinewerbung und bildet daher für die TV-Veranstalter eine

Möglich keit, durch Nachverwertu ng von mit großem fina nzielìen Aufwa nd

prod uziertem Conten t (Eigenprod u ktio nen) zusätzliche Refína nzierungsmöglichkeiten

und damÍt einen sîgnifikanten Wertbeítrag zu bekommen

Während der klassische Onlinewerbemarkt mit einer Vielzahl von Anbietern mit

verfügbarem lnventory teilweise,,übersättigt" ist und damít starker Druck auf die

TKP's und damit die Erlöse entstanden rst, rst im Bereich von hochwertigen Video-
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lnhalten eine zielgruppengenaue Verlängerung von klassischen TV-Kampagnen

dem Oniinebereich auf für die Anbieter attrâktivem Preisniveau mögf ich.
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4.3. Eine Genehmigung der Vermarktung der TVThek würde dazu fúhren, dass sich

Marktanteile zum ORF verschieben würden. Zudem würde insbesondere die

Vergrößerung des zut Verfügung stehenden Inventorys an Premium-lnhalten
unmittelbar zu sînkenden TKP's fLihren. Damit wäre für die österreichischen prîvaten

W-Veranstalter und insbesondere frir jene, die - wie etwa PULS 4 - kostenintensive
Eigenproduktionen ausstrahlen - eine unmittelbare nachteÍlige Auswirkung auf die

RefinanzierbarkeÍt Ìhrer Eigenproduktionen zu erwarten, Die in den letzten Jahren

vor allem von PULS4 vorgenommenen Programminvestitionen in österreichische
lnhalte müssten über kurz oder lang reduziert werden, weil die auf der Basis der

Entwicklungen der letzten beiden Jahre kaf kulierten, zusãtzlÍchen Erträge aus dem

Bereich der Online Zweitvermarktung gefährdet wären.

4,4 Das Bundeskartellamt hat überzeugend dargelegt, dass lnstream-Videowerbung

aufgrund der zentralen Eigenschaften das nächste Substîtut zur Fernsehwerbung ist:

Der Zuschauer, der primär den fnhalt konsumieren möchte, der durch die Instream

Werbung eingerahmt wird, ist (wie bei einem Werbeblock im Fernsehen) am

Fortgang des lnhalts interessiert und damit leÌchter zu motivieren, auch den

Werbespot anzusehen Überdies ermöglichen beide Werbeformen gleichermaßen,

die aus der Sicht der Werbungstreibenden gewünschte emot¡onale Ansprache des

Adressaten über mehrere Sinne-

Eine Verstãrkung der Entwicklung, dass Bewegbiìdinhalte auch im lnternet
konsumiert werden und eine auch in Zukunft zunehmende technische lntegration bei

den E ndgeräten, die dazu f ü h rt, dass W-Geräte zunehmend mit
Zugangsmöglichkeiten zum lnternet ausgestattet werden, wird diese Entwicklung

weiter fördern

Der ORF verfügt trotz sinkender Zuschauermarktanteile am W-Werbemarkt nach wie

vor über eine überragende Marktstellung. Er hat daher beste Kontakte zu jenem

Kreis der Werbungtreibenden, die sich auch in erster Linie für lnstream

Videowerbung interessieren, weil sie bereits über die dort ohne zusätzlichen

Produktionsaufwand einsetzbaren Werbespots verfügen, Es wäre daher zu

befürchten, dass vom ORF, der im Bereich der TV-Werbung weîtgehend ausgebucht

ist, Budgets, die derzeit als TV-Werbung bei privaten W-Veranstaltern gebucht

werden, in den Bereich der lnstream Videowerbung auf der TVThek abgezogen

werden könnten.
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Damit hätte die Vermarktung der TVThek zusätzlich negative Auswirkungen auch auf

den Markt für TV-Werbung

Die SevenOne Media ist daher der Ansicht, dass eine Genehmigung der

beantragten Ànderungen ausgeschlossen ist - wenn der ORF nicht im Sinne des S 6a

Abs 3 von den neuen Angeboten (Änderungen der TVThek) absíeht, Die Anderung

durch inhaltliche Ausweitung wäre allenfalls unter Auflagen, die die vom ORF

angebotenen Beschränkungen sicherstellen, vorstel lbar.

r)
!:

Seve¡Cne t''!edia ¡\uslna Gmbl

Ern UnLerñehrei der

Prosrebensal,i Med a AG

AnschrlL
Itledia Qu¿ler tl¿B 3,3
llar¿ J¿cobr G¿sse '1

A-1030 t¡/r€n

fcl 
'¿3 

í11 3 68 77 66

Fâx +¿3 í11 3 ô5 77 66 199

w#/ seYencnemedra ei
rnfo@sevcig.eilecLn at

llandelsgcnch'. wrcn
F.rmenbuchnumme' FN i 67697

OVR-NJrner c35;4í2
ulD-Nuñmer ATU 443Ð2303

BankverbrndunE,

Ba^k ALsln¡ V/ren

Konlo rc !-i30-?9ii00
8LZ 12CC0


